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Bundesministerium für 

Verfassung, Reformen, 

Deregulierung und Justiz 

MDR - 421175-2018-4 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 

mit dem das Strafgesetzbuch  

und die Strafprozeßordnung 1975  

geändert werden (Strafrechts- 

änderungsgesetz 2018); 

Begutachtung; 

Stellungnahme 

 

zu BMVRDJ-S318.041/0002-IV 1/2018 

 

Wien, 30. Mai 2018 

Zu dem mit Schreiben vom 15. Mai 2018 übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes 

wird wie folgt Stellung genommen: 

 

Zu Art. 1 Z 5 (§ 95 Abs. 1 Z 2): 

Die Bestimmung des § 95 StGB soll nach dem Entwurf dahingehend ergänzt werden, dass 

auch derjenige strafbar wird, der eine Person behindert, die einem Dritten Hilfe leistet oder 

leisten will. In den Erläuterungen ist dazu ausgeführt, dass hiervon eine spürbare, nicht 

unerhebliche Störung der Rettungstätigkeit erfasst sein soll. Gemeint ist, wie auf Seite 3 

der Erläuterungen ausgeführt wird, das rücksichtslose Behindern von Rettungs- und 

Einsatzkräften. Diese Intention kommt im Wortlaut des Tatbestandes nicht entsprechend 

zur Geltung, obwohl es sprachlich möglich wäre, die betreffenden Verhaltensweisen klar 

und deutlich sprachlich zu umschreiben. Das bloße „Behindern“ erfasst das angepeilte 

strafrechtlich relevante Verhalten nicht präzise. Es wird daher vorgeschlagen, das Wort 

„rücksichtslos“ in den Tatbestand mit aufzunehmen. 

 

 

 Für den Landesamtsdirektor: 

 

 

 

Mag.a Eva Tiefenbrunner Mag. Martin Hassfurther 

 Senatsrat 
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Ergeht an: 

 

1.  Präsidium des Nationalrates 

 

2.  alle Ämter der Landes- 

regierungen 

 

3.  Verbindungsstelle der 

Bundesländer 

 

4.  MA 62 

(zu MA 62 - I/426832/2018) 

mit dem Ersuchen um Weiter- 

leitung an die einbezogenen 

Dienststellen 

 

 

##signaturplatzhalter## 

 

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Information zur Prüfung des elektronischen Siegels
bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.wien.gv.at/amtssignatur 
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